
AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article : III-192 (revised 1)

By Mr Joschka Fischer

Status : - Member

Artikel III-192 (ex-Artikel 5)

(1) Der Minister für Auswärtige Angelegenheiten der Union, der im Rat "Auswärtige
Angelegenheiten" den Vorsitz führt, trägt mit seinen Vorschlägen zur Gestaltung der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik bei und ist für die Durchführung der vom Europäischen Rat und vom
Rat gefassten Beschlüsse zuständig.

(2) In den Bereichen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik wird die Union
durch den Minister für auswärtige Angelegenheiten vertreten, der im Namen der Union den politi-
schen Dialog führt und den Standpunkt der Union in internationalen Organisationen und auf inter-
nationalen Konferenzen vertritt.

(3) Bei der Ausübung seines Mandates stützt sich der Minister für Auswärtige
Angelegenheiten auf einen gemeinsamen Europäischen Auswärtigen Dienst. Dieser arbeitet eng mit
den diplomatischen Diensten der Mitgliedstaaten zusammen. (plus Fußnote)

Explanation:

Fußnote zu Artikel III-192:

Folgende Erklärung wird der Verfassung beigefügt:
"Der Europäische Auswärtige Dienst setzt sich zusammen aus der Generaldirektion für Auswärtige
Angelegenheiten der Kommission, der Politischen Einheit des Generalsekretärs/Hohen Vertreters
und den relevanten Teilen der Generaldirektion für Auswärtige Angelegenheiten des
Ratssekretariats, sowie aus Beamten der Mitgliedstaaten und kann gegebenenfalls verstärkt werden
durch Beamte anderer Abteilungen der Kommission.
Die Delegationen der Union in Drittstaaten und bei internationalen Organisationen sind Teil des
Europäischen Auswärtigen Dienstes, wobei die Mitglieder der Kommission in ihrem
Zuständigkeitsbereich für die fachliche Weisungsgebung an die Delegationen zuständig sind.
Die notwendigen Vorkehrungen zur Einrichtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes werden so
rechtzeitig getroffen, dass er spätestens beim Inkrafttreten der Verfassung voll funktionsfähig ist."


